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„Das, was der da 
macht, ist eher 

ein Salto 
rückwärts. Ein 

Salto Rüttgers.“ 
 

(Vizekanzler Franz 
Müntefering in der 

„Berliner Zeitung“ zu 
den Forderungen 

von Jürgen Rüttgers 
zum 

Arbeitslosengeld I) 

Service 

Zitat 

Themen in die-
ser Ausgabe: 

80% der Verbraucher irren nicht. Sie wollen 
keine Grüne Gentechnik in ihren Lebensmit-
teln, weder direkt noch indirekt über tieri-
sche Produkte. Und auch die absolute 
Mehrheit der Landwirte will keine Gentech-
nik einsetzen. Weil sie von den Heilsver-
sprechungen der Saatgutkonzerne nicht 
überzeugt sind, die Abhängigkeit fürchten, 
die Artenvielfalt bewahren wollen und ihren 
Kunden gute und einwandfreie Ware anbie-
ten möchten. Dem muss sich die Politik ver-
pflichtet fühlen, wenn jetzt die Novelle des 
Gesetzes zur Grünen Gentechnik ansteht. 
 
 Bei unserem Koalitionspartner CDU/CSU ist 
in der Frage ein ungeheurer Schlingerkurs 
zu beobachten. Noch zu Oppositionszeiten 
wurde das von SPD und Grünen beschlos-
sene Gentechnikgesetz, dass gentechnik-
freie Landwirtschaft und Produkte sicherstel-
len wollte, platt als „fortschrittsfeindlich“ ver-
teufelt. Und auch kurz nach Amtsantritt wa-
ren die Forderungen von Landwirtschaftsmi-
nister Seehofer nach Änderungen bei der 
Grünen Gentechnik so forsch, dass er sich 
schnell den Spitznamen „Genhofer“ einhan-
delte. Dann begann öffentlich und wohl auch 
in Wirklichkeit die große Einkehr und Seeho-
fer wurde immer vorsichtiger, da z.B. sowohl 
die Versicherungswirtschaft als auch die 
Gentechnik nutzende Wirtschaft Siche-
rungsfonds für die Haftungsrisiken der Grü-
nen Gentechnik klar ablehnte. CSU-
Generalsekretär Söder, von der Politik in 
Berlin nicht ernst genommen, forderte sogar 
ein europarechtswidriges Moratorium für 
Gentechnik in Deutschland.  Fünf Monate 
verhandelten CDU/CSU nun unter sich, un-
ter anderem Seehofer mit Bundesfor-
schungsministerin Schavan. Ergebnis: Eck-
punkte zu einer Novelle, die sich zwar deut-
lich und positiv von früheren Forderungen 
von CDU/CSU abheben, aber einer schlei-
chenden Verunreinigung unserer Lebens-
mittel und Saatguts durch gentechnisch ver-
änderte Organismen keinen entscheidenden 
Riegel vorschieben würde. 

 

 
 Um es klar zu sagen: Die Seehoferschen 
Eckpunkte würden die Koexistenz von Grü-
ner Gentechnik und gentechnikfreier Land-
wirtschaft sowie die Wahlfreiheit der Verb-
raucherinnen und Verbraucher nicht ausrei-
chend gewährleisten. Stattdessen würde es 
zu einer schleichenden Erhöhung des An-
teils gentechnisch veränderter Organismen 
an unseren Lebensmitteln kommen, statt 
dem Ziel 0,0% Verunreinigung verpflichtet 
zu sein. 
 
 Es geht aber nicht nur um die hohen Güter 
Koexistenz und Wahlfreiheit. Die Grüne 
Gentechnik, zumindest die heutigen Produk-
te, böten Deutschland nur geringe wirt-
schaftliche Chancen, beinhaltet aber enor-
me wirtschaftliche Gefahren. Dafür nur zwei 
Beispiele: Hipp und andere namhafte Her-
steller von Lebensmitteln haben angekün-
digt, bei einer Lockerung der Gentechnikre-
gelungen in Deutschland die Lieferverträge 
im Inland zu kündigen und sich in anderen 
europäischen Staaten mit garantiert gen-
technikfreien Produkten einzudecken. Au-
ßerdem müsste Deutschland noch größere 
Anteile der boomenden Nachfrage nach ö-
kologisch erzeugten Lebensmittel 
(Wachstum 2005: 15%) aus dem Ausland 
importieren, statt hier Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze schaffen zu können. 
 
 Während der Debatte über die Novelle des 
Gentechnikrechts wird jetzt wieder die Stun-
de der Lobbyisten läuten. Sie werden die 
Öffentlichkeit mit falschen Behauptungen 
überfluten: Neun Milliarden Menschen könn-
te man nur mit Grüner Gentechnik ernähren, 
Grüne Gentechnik könnte Umweltbelastun-
gen reduzieren etc. etc. etc. Die Wahrheit 
sieht anders aus: Hunger ist keine Folge von 
mangelhafter Erzeugung, sondern von man-
gelhafter Verteilung. Demokratien kennen 
praktisch keine Hungersnöte.  
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Und fast alle gentechnisch veränderten 
Pflanzen sparen keineswegs Pflanzen-
schutzmittel ein, sondern regen sogar zum 
verstärkten Einsatz an, weil sie das Pflan-
zenschutzmittel entweder dauerhaft selbst 
produzieren oder gegen Nebenwirkungen 
des Einsatzes resistent sind. Gegen diese 
Lobbyarbeit wird man gegenhalten müs-
sen. Insbesondere wird man immer wieder 
darauf hinweisen müssen, dass es mit be-
schleunigter Züchtung (smart breeding, 
Züchtung durch Auswahl mit dem Wissen 
über Gen-Zusammensetzung der Pflanze) 
und integrierten Anbaumethoden risikoar-
me Alternativen zur Grünen Gentechnik 
gibt, hinter denen aber geringere Rendite-

erwartungen stehen und deren Finanzierung 
durch öffentliche Forschungsmittel noch in 
keinem Verhältnis zu den Aufwendungen für 
die Grüne Gentechnik stehen. Das müssen 
wir jetzt ändern. 
 
 Die SPD wird sich für deutliche Verände-
rungen an den CDU/CSU-Eckpunkten zur 
Novelle des Gentechnikrechts einsetzen. 
Die Novelle des Gesetzes wird auf jeden 
Fall deutlich anders aussehen, Koexistenz 
und Wahlfreiheit bleiben gewährleistet. 
 

 - Ulrich Kelber - 
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Gesetzentwurf zur Wohn- und Heizkostenübernahme geändert 

Der Ausschuss für Arbeit 
und Soziales hat den Ge-
setzentwurf der Koalitions-
fraktionen zur Beteiligung 
an den Wohn- und Heiz-
kosten von "Hartz-IV"-
Empfängern (16/3269) 
überarbeitet.  Danach 
bleibt es zwar bei der Ü-
berweisung des Bundes 
an die Kommunen in einer 
Gesamthöhe von 4,3 Milli-
arden Euro im kommen-
den Jahr, allerdings wird 
das Geld nicht gleichmä-
ßig auf die Länder verteilt. 
Dem geänderten Entwurf 
stimmten am Donnerstag-
morgen die Fraktionen 
von Union und SPD zu, 
Die Linke und Bündnis 90/
Die Grünen stimmten da-
gegen, während sich die 
FDP enthielt. Keine Mehr-
heit fand ein Antrag der 
Linksfraktion (16/3302), 
bundesweite Mindeststan-
dards für angemessenen 
Wohnraum für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II 

(Alg II) einzuführen. Über 
beide Vorlagen entscheidet 
der Bundestag am Freitag 
abschließend. Nach dem 
geänderten Gesetzentwurf 
wird der Beteiligungssatz 
für 14 Länder von den ur-
sprünglich geplanten 31,8 
Prozent auf 31,2 Prozent 
gesenkt. Für Baden-
Württemberg soll die Quote 
der Bundesbeteiligung auf 
35,2 Prozent und für Rhein-
land-Pfalz auf 41,2 Prozent 
erhöht werden. Auf die Fra-
ge der Oppositionsfraktio-
nen, warum die beiden Län-
der eine höhere Beteili-
gungsquote erhielten, hieß 
es von Seiten der Koalition, 
damit werde ein einstimmi-
ges Votum des Bundesra-
tes aufgegriffen. In den Jah-
ren 2005 und 2006 lag sie 
den Angaben zufolge noch 
bei 29,1 Prozent. Insgesamt 
sei 2007 mit Leistungen für 
Unterkunft und Heizung in 
Höhe von 13,48 Milliarden 
Euro zu rechnen, heißt es 
weiter. Bund und Länder 
hatten sich Anfang Novem-
ber nach monatelangem 
Streit auf die jetzt im Ge-
setzentwurf vorgesehene 
Höhe der Beteiligung an 
den Wohnkosten geeinigt. 
Die Kommunen hatten 5,8 
Milliarden Euro verlangt, 

der Bund wollte ursprüng-
lich nur 2 Milliarden Euro 
geben. Mit der "Hartz-IV"-
Reform war festgelegt wor-
den, dass die Kommunen 
um jährlich 2,5 Milliarden 
Euro bei den Wohn- und 
Heizkosten entlastet wer-
den. In den Jahren nach 
2007 soll nach dem Willen 
der Koalition die Verände-
rung der Zahl der Alg-II-
Bedarfsgemeinschaf ten 
maßgeblich für die Anpas-
sung der Bundesbeteili-
gung sein. Eine von den 
Kommunen angemahnte 
Orientierung an den tat-
sächlichen Kosten stieß bei 
Union und SPD nicht auf 
Zustimmung. Die Bundes-
regierung erläuterte im Aus-
schuss, die Zahl der Be-
darfsgemeinschaften sei 
"die handfesteste Zahl, die 
wir haben".  

Fortsetzung von Seite 1 



Alle angegebenen 
Drucksachen 

lassen sich auf 
der Internetseite 
des Bundestages 

finden unter: 

http://
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parfors/
parfors.htm 

Dort einfach die 
Nr. eingeben 
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Vorschläge zur besseren Aids-Bekämpfung in Deutschland 

Die Koalitionsfraktionen 
und Bündnis 90/Die Grü-
nen wollen die Bekämp-
fung der Immunschwäche-
krankheit Aids in Deutsch-
land wirksamer bekämp-
fen. Sie haben dazu je-
weils einen Antrag vorge-
legt. Der Bundestag wollte 
sich damit am Vormittag 
anlässlich des Weltaidsta-
ges beschäftigen. Die Uni-
on- und die SPD-Fraktion 
fordern in ihrem Antrag 
(16/3615) die Bundesre-
gierung auf, den im Koali-
tionsvertrag angekündig-
ten Aktionsplan zur Be-
kämpfung von HIV -
Infektionen und Aids -
Erkrankungen gemeinsam 
mit Ländern, Kommunen 
und Verbänden in der ers-
ten Hälfte des kommen-
den Jahres vorzulegen 
und umzusetzen. Zudem 
solle im Bereich HIV/Aids 
die Zusammenarbeit mit 
osteuropäischen Staaten 
unter der Federführung 

des Bundesgesundheits-
ministeriums weiter ge-
bündelt werden. Unter die 
Lupe genommen werden 
sollen laut SPD und Union 
auch die bisherigen Prä-
vent ionsansätze.  An 
"Orten sexueller Begeg-
nung" müssten zudem 
kostenlos Kondome und 
Gleitmittel sowie Informati-
onen über sichere Sexual-
praktiken bereitgestellt 
werden. Die Grünen set-
zen sich in ihrem Antrag 
(16/3616) dafür ein, die 
Präventionsanstrengun-
gen angesichts gestiege-
ner Neuinfektionsraten zu 
intensivieren. Insbesonde-
re müssten die Kürzungen 
auf der Ebene der Länder 
und Kommunen zurückge-
nommen werden. Die 
Fraktion wendet sich aus-
drücklich gegen eine Zen-
sur der Internetinformati-
onsangebote der Aids-
H i l f en .  Auch  übe r  
"Risikovermeidung bei 

nicht allgemein üblichen 
Sexualpraktiken" müsse 
"leicht verständlich und 
anschaulich aufgeklärt" 
werden. Weiter heißt es in 
dem Antrag unter ande-
rem, es sei dafür Sorge zu 
tragen, dass Flüchtlinge 
mit HIV-Infektion oder 
Aids-Erkrankung aus Län-
dern ohne Behandlungs-
möglichkeiten nicht dorthin 
abgeschoben werden.  

Frühwarnsystem zur Erkennung von Haushaltskrisen gefordert 

Der Bundesrechnungshof 
(BRH) setzt sich für eine 
Bundessteuerverwaltung 
ein. Dies geht aus einem 
Bericht des BRH über die 
weitere Entwicklung der 
föderalen Aufgaben- und 
Finanzverteilung hervor, 
den der Rechnungsprü-
fungsausschuss (RPA) am 
Freitagmorgen einstimmig 
zustimmend zur Kenntnis 
genommen hat. Danach 
sind laut BRH nach der 
Föderalismusreform I wei-
tere Schritte erforderlich, 
um Kompetenz und finan-
zielle Verantwortung um-
fassend in einer Hand zu-
sammenzuführen. Bei der 
Weiterentwicklung der fö-
deralen Aufgaben- und 

Finanzverteilung in der 
Föderalismusreform II 
werden aus Sicht des 
BRH besonders diejeni-
gen Bereiche vordringlich 
sein, die eine weitgehende 
Zusammenführung von 
Sach- und Finanzverant-
wortung beinhalten. Eine 
Stärkung der Eigenverant-
wortung der Gebietskör-
perschaften als grundle-
gendes Reformziel erfor-
dere aus Sicht der exter-
nen Finanzkontrollen zu-
dem, dass die öffentlichen 
Haushalte in Bund und 
Ländern im Sinne einer 
nachhaltigen und robusten 
Finanzwirtschaft gestärkt 
würden. Die Abgeordne-
ten des RPA hielten die 

Etablierung eines Früh-
warnsystems zur Erken-
nung und Bekämpfung von 
Haushaltskrisen sowie die 
Entwicklung und Durchset-
zung einer wirksamen nati-
onalen Verschuldungsrege-
lung für eines der wichtigs-
ten Ziele der Föderalismus-
reform II. Darüber hinaus 
solle ein einheitlicher Steu-
ervollzug gewährleistet wer-
den. Deshalb beauftragte 
der Ausschuss auch ein-
stimmig die Bundesregie-
rung, die BRH-Vorschläge 
zur Entflechtung der Aufga-
ben- und Finanzverteilung 
in die weiteren Beratungen 
einzubeziehen.  



Karikatur: Klaus Stuttmann 

Die Förderung zum Einbau 
von Russpartikelfiltern kommt 
nun doch zum 1. April 2007. 
Mehr Informationen dazu un-
ter www.bmu.de/
pressemitteilungen/
pressemitteilun-
gen_ab_22112005/
pm/38283.php 

 Service 

03.12.06, 11 Uhr - Bonn 
Fraktion vor Ort zum 
Klimaschutz im WOKI, 
Bertha-von-Suttner-Platz , 
mit Dr. Hermann Scheer 
 
06.12.06, 14 Uhr - Leipzig 
Diskussion zur Energiepolitik 
im Rahmen der Tagung des 
Forum Ostdeutschland 
 
08.12.06 - Bonn 
Gespräche mit Apothekern 
und Privatversicherten zur 
Gesundheitsreform 
 
08.12.06, 17.30 Uhr - Bonn 
Zukunftsdiskurs zu 
Telemedizin, Friedrich-
Ebert-Stiftung Bonn 

 Termine 

Die Texte der Seiten 2-4 
stammen vom Pressezent-
rum des Bundestages und 
der SPD-Bundestagsfraktion. 
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g e m e i n s a m e  E U-
Position für den inter-
nationalen Klimaschutz 
nach 2012 einsetzen. 
Angesichts der Heraus-
forderungen in der E-
nergiepolitik soll auch 
die Verabschiedung 
des europäischen Akti-
onsplans Energiepolitik 
ein Schwerpunkt des 
Europäischen Rats im 
Frühjahr 2007 sein. In 
die EU-Ratspräsident-
schaft fällt der 50. Jah-
restag der Unterzeich-
nung der Römischen 
Verträge am 25. März. 
Zum Geburtstag der 
europäischen Gemein-
schaft werden die 
Staats- und Regie-
rungschefs der Europä-
ischen Union, die Prä-
sidenten der EU-
Kommission und des 
EU-Parlaments zu ei-
nem Festakt nach Ber-
lin eingeladen. Dabei 
soll in einer gemeinsa-
men Erklärung an die 
europäischen Werte 
und Ziele erinnert so-
wie eine gemeinsame 
Verpflichtung einge-
gangen werden, die 
anstehenden Aufgaben 
zu lösen. Insgesamt 

Unter dem Titel 
"Europa gelingt ge-
meinsam" hat die Bun-
desregierung ihr Pro-
gramm für die EU-
Ratspräsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2007 
vorgelegt. Der Bundes-
tag hat über die Unter-
richtung (16/3680) am 
Vormittag beraten. Als 
ein Schwerpunkt wird 
die Belebung des Ver-
fassungsprozesses  
genannt. Dazu soll es 
am 21./22. Juni auch 
einen EU-Gipfel geben. 
Für den EU-Frühjahrs-
gipfel am 8./9. März will 
die Bundesregierung 
die Gestaltung der wirt-
schaftlichen und sozia-
len Zukunft Europas 
auf die Tagesordnung 
setzen. "Die deutsche 
Präsidentschaft wird 
auf ein ausgewogenes 
Paket von Maßnahmen 
zur Förderung von 
Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Arbeits-
plätzen sowie sozialem 
Zusammenhalt und 
gesunder Umwelt drän-
gen", wird in der Unter-
richtung angekündigt. 
Unter anderem will sich 
Deutschland für eine 

umfasst das Veranstal-
tungsprogramm knapp 
100 Termine. Die Politik-
ziele sind auf 25 Seiten 
aufgelistet. Zum Verfas-
sungsprozess heißt es, 
die Bundesregierung 
wolle nach der Ableh-
nung des Entwurfs in 
Frankreich und den Nie-
derlanden Kompromiss-
möglichkeiten ausloten 
und im Juni 2007 einen 
Bericht dazu vorlegen. 
Dieser solle mögliche 
künftige Entwicklungen 
aufzeigen und als 
Grundlage für Beschlüs-
se dienen, wie der Re-
formprozess der EU fort-
gesetzt werden kann. 
Nach Vorstellungen der 
Bundesregierung soll 
die EU-Verfassung spä-
testens im Jahr 2009 in 
Kraft treten. Ein weiteres 
Kernprojekt soll mehr 
Einheitlichkeit bei der 
Besteuerung von Unter-
nehmen sein. Weiter will 
sich Deutschland für 
eine effektive Koordinie-
rung der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik in der 
EU einsetzen und die 
Einführung des Euro in 
weiteren Mitgliedstaaten 
unterstützen.  

"Europa gelingt gemeinsam" -Programm für die deutsche 
Ratspräsidentschaft 

…  u n d  i m  I n t e r n e t  
u n t e r  

w w w . k e l b e r . d e  



A K T U E L L E  S T U N D E  

Investivlöhne in Deutschland 

In der Aktuellen Stunde der Regierungskoalition 
zum Thema „Stärkere Beteiligung der Arbeitneh-
mer am Erfolg und Kapital von Unternehmen“ 
wurde über die Möglichkeiten diskutiert, einen 
Investivlohn einzuführen. 

 

 Die Redner der SPD-Bundestagsfraktion mach-
ten deutlich, dass die Einführung eines Investiv-
lohnes die Tarifautonomie nicht berühren dürfe 
und auch die Mitbestimmung unantastbar sei.  

Rainer Wend sieht in der Schere zwischen 
Lohnquote und Gewinnquote eine Ursache für 
die schleppende Binnenkonjunktur. Um zu ver-
hindern, dass die soziale Marktwirtschaft weiter 
an Legitimität verliere, sei eine Gewinnbeteili-
gung hilfreich. Doris Barnett erklärte, angesichts 
der guten Wirtschaftslage, die auch ein Ver-
dienst der Arbeitnehmer ist, sei es an der Zeit, 
dass die Arbeitnehmer ihren Anteil daran zu-
rückerhalten. Darüber hinaus wies sie darauf 
hin, dass erst für ordentliche Löhne gesorgt wer-
den solle, bevor die Ausgestaltung von Investiv-
löhnen vorgenommen werde. Ute Berg warnte 
vor Lohneinbußen bei den Arbeitnehmern und 
forderte eine Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Firmengewinn statt am Kapital. Sie betonte, 
dass eine Gewinnbeteiligung gut für die Motiva-
tion und Identifikation der Mitarbeiter sei. Andrea 
Nahles gab zu Bedenken, dass bei einer Beteili-
gung der Arbeitnehmer die „Mitbestimmung am 
Katzentisch landet“. Außerdem dürfe man den 
Investivlohn nicht „so gestalten, dass man an 
einem Unternehmen fest klebt“. 

Finanzielle Situation der Pflegeversi-
cherung 

Auf Verlangen der FDP wurde am 30. November 
2006 eine Aktuelle Stunde zum Thema „Die fi-
nanzielle Situation der Pflegeversicherung“ ab-
gehalten. Carola Reimann, Sprecherin der AG 
Gesundheit, stellte klar, dass die Pflegeversiche-
rung „ein zentraler Baustein unserer sozialen Si-
cherungssysteme ist, der sich bewährt hat“. Es 
ginge nun darum die Pflegeversicherung weiter 
zu entwickeln. Ziele der Reform seien die Siche-
rung einer nachhaltigen und gerechten Finanzie-
rung und Verbesserungen auf der Leistungsseite. 
Sie lehne den Vorschlag aus der Union ab, zu-
sätzlich zum Pflegebeitrag eine Kopfpauschale zu 
erheben. Die Beiträge müssten sich nach der fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit richten: „Starke 
Schultern müssen mehr als schwache tragen“. 

 

 Die Parlamentarische Staatssekretärin Marion 
Caspers-Merk wies die Vorwürfe zurück, die Koa-
lition nehme die Pflegereform zu spät in Angriff. 
Diese würde bis zum Jahresende einen Über-
schuss von 360 Millionen Euro wegen Einmalef-
fekten und wegen der positiven konjunkturellen 
Entwicklung aufweisen. Mit der Gesundheitsre-
form seien bereits deutliche Verbesserungen et-
wa in der geriatrischen Rehabilitation erreicht 
worden. Sie fügte an: „Ich freue mich auf ihre 
konstruktiven Beiträge liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der FDP. Davon war bisher nicht allzu 
viel zu hören“. Hilde Mattheis machte deutlich, 
was die FDP beabsichtige: „Das Thema Finanzie-
rung geht für Sie immer mit Entsolidarisierung 
einher.“ Das einzig stabile sei jedoch ein umlage-
finanziertes System. Margit Spielmann und Chris-
tian Kleiminger betonten, dass die Bürgerversi-
cherung für sie eine wesentlich bessere Lösung 
für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
wäre. 

 

  

Diese Woche im Parlament 

A K T U E L L E  S T U N D E  



Weiteres Jahr in Bosnien und Herze-
gowina 

Zur Stabilisierung des Friedensprozesses sollen 
in Bosnien und Herzegowina für weitere zwölf 
Monate Bundeswehrsoldaten im Rahmen der 
EU-geführten Operation „Althea“ eingesetzt wer-
den. Der Bundestag hat dazu den Antrag der 
Bundesregierung (Drs. 16/3521) beschlossen. 

 

 Bosnien und Herzegowina hat weitere erhebli-
che Fortschritte auf dem Weg zu einem friedli-
chen und demokratischen Rechtsstaat gemacht, 
der selbstständig die Freiheit und Sicherheit sei-
ner Bürger gewährleisten kann. Das Justizwe-
sen wird zurzeit grundlegend umgestaltet. Für 
die Verfolgung und Ahndung von Kriegsverbre-
chen und von organisierter Kriminalität sind 
Sonderkammern beim obersten Gericht des 
Landes eingerichtet worden. Bosnien und Her-
zegowina hat die Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für das frühere 
Jugoslawien in Den Haag fortgesetzt und in die-
sem Jahr neun weitere Angeklagte überstellt. 
Mit der Polizeireform soll sich die Verantwortung 
für das Polizeiwesen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre auf die Ebene des Gesamtstaates 
verlagern. 

 

 Trotz aller Erfolge stellen aber nach wie vor 
eine Politik, die die Gegensätze der verschiede-
nen ethnischen Gruppen betont, organisierte 
Kriminalität (vor allem illegaler Waffenhandel, 
Drogen- und Menschenschmuggel) sowie Kor-
ruption Hindernisse auf dem Weg zu mehr Sta-
bilität in Bosnien und Herzegowina dar. Daher 
bleibe neben dem zivilen Engagement der inter-
nationalen Gemeinschaft auch weiterhin eine 
angemessene internationale militärische Prä-
senz als Garant eines stabilen und sicheren 
Umfeldes erforderlich. 

Europäischer Fonds für die Anpas-
sung an die Globalisierung 

Der Europäische Rat hat sich am 15. und 16. De-
zember 2005 auf die Einrichtung eines Europäi-
schen Fonds für die Anpassung an die Globalisie-
rung verständigt. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die aufgrund größerer Strukturverände-
rungen im Welthandelsgefüge arbeitslos gewor-
den sind, sollen spezifische Unterstützung erhal-
ten. Am Donnerstag hat der Bundestag über die-
sen Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates beraten. 

 

Laufzeit 2007 bis 2013 

Mit den Stimmen der Regierungskoalition hat der 
Deutsche Bundestag in seiner Beschlussempfeh-
lung (Drs. 16/3639) die Bundesregierung aufge-
fordert, im weiteren Verlauf des Rechts­setzungs-
verfahrens in den Organen und Gremien der Eu-
ropäischen Union darauf hinzuwirken, dass die 
Interventionskriterien für den Europäischen Glo-
balisierungsfonds nicht als Ersatz für die Arbeits-
marktpolitik der Mitgliedstaaten missbraucht wer-
den können. Die Laufzeit des Europäischen Glo-
balisierungsfonds soll auf die Finanzierungsperio-
de der Europäischen Union von 2007 bis 2013 
begrenzt werden. Eine regelmäßige Überprüfung 
der Wirksamkeit des Fonds während dieser Lauf-
zeit soll gewährleistet werden. Durch den Fonds 
sind in erster Linie Maßnahmen zu finanzieren, 
die die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer fördern. Im Vordergrund 
sollen Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnah-
men stehen. Einkommensbeihilfen oder Lohnsub-
ventionen sollen nicht bezuschusst werden. 
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Europaweit vergleichbare Informatio-
nen für Investitionen 

Mit der Umsetzung der Transparenzrichtlinie der 
EU wird die Voraussetzung geschaffen, für In­-
vestitionen bessere Informationen zu erhalten. 
Der in 2./3. Lesung beschlossene Gesetzent-
wurf (Drs. 16/2498, 16/3644) schafft die Grund-
lage für die deutsche Finanzindustrie, im Wett-
bewerb mit anderen europäischen Finanzplät-
zen zu bestehen. Den Anlegern werden bessere 
Vergleichsmöglichkeiten geboten, damit auch 
Kleinanleger Chancen und Risiken des Finanz-
marktes besser erkennen und nutzen können. 

 

 In Zukunft veröffentlichen börsennotierte Unter-
nehmen europaweit vergleichbare Jahresfinanz-
berichte, Halbjahresfinanzberichte und Zwi-
schenmitteilungen der Geschäftsführung. Kapi-
talmarktinformationen zu den Wertpapieremit-
tenten werden Medien in ganz Europa zur Ver-
fügung stehen und im Internet für jeden Anleger 
zugänglich sein. Auch die Eigentumsverhältnis-
se werden in Zukunft klarer zu erkennen sein. 
Investoren müssen die Öffentlichkeit darüber 
unterrichten, dass sie drei Prozent der Aktien 
eines Unternehmens halten. Entgegen der ur-
sprünglichen Fassung wird börsennotierten Un-
ternehmen keine prüferische Durchsicht ihrer 
Halbjahresfinanzberichte vorgeschrieben. Die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung kann 
jedoch bei Verdachtsmomenten Halbjahresfi-
nanzberichte inhaltlich auf ihre Richtigkeit prü-
fen. 

 

 Mit einem Entschließungsantrag sprechen sich 
die Koalitionsfraktionen dafür aus, Mitte 2008 zu 
entscheiden, ob für bestimmte Kapitalmarktinfor-
mationen weiterhin eine Publizitätspflicht in Bör-
senpflichtblättern gelten wird oder ob die Infor-
mationen nur noch auf einer zentralen Inter­net-
seite veröffentlicht werden müssen.  

Anti-Terror-Datei und Terrorismusbe-
kämpfung 

In dieser Woche hat der Bundestag zwei Geset-
zesvorhaben zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus beschlossen. Dies betrifft zum einen 
das Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien 
von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten 
des Bundes und der Länder, das so genannte 
Gemeinsame-Dateien-Gesetz (Drs. 16/2950, 
16/3642), zum anderen das Gesetz zur Ergän-
zung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes 
(Drs. 16/2921, 16/3642).  

 

Anti-Terror-Datei 

Ziel des Gemeinsame-Dateien-Gesetzes ist es, 
angesichts der Bedrohungen durch den internati-
onalen Terrorismus den Informationsaustausch 
zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten wei-
ter zu verbessern und zu beschleunigen. Durch 
das Gesetz werden sowohl die jeweiligen gesetz-
lichen Grundlagen für die Errichtung einer stan-
dardisierten zentralen Antiterrordatei in einem 
Antiterrordateigesetz sowie gemeinsamer Pro-
jektdateien geschaffen. 

 

Ergänzungen im Terrorismusbekämpfungsge-
setz 

Das Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2002 
befristet bestimmte Regelungen. Das Ergän-
zungsgesetz setzt nun die Erkenntnisse aus der 
mittlerweile erfolgten Evaluierung durch die Bun-
desregierung um. Die befristeten Regelungen 
werden um weitere fünf Jahre befristet. Gegen-
über dem ursprünglichen Entwurf wurde eine Er-
gänzung aufgenommen, wonach die Vorausset-
zungen für die Durchführung von Testmaßnah-
men zur Vorbereitung der Aufnahme von Finger-
abdrücken im Rahmen der Einführung des E-
Passes geschaffen werden. 
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Änderung des Stasi-
Unterlagengesetzes 

Der Bundestag hat in dieser Woche das Gesetz 
zur Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
beschlossen (Drs. 16/2969, 16/3638). Die Rege-
lung über den Zugriff auf das Zentrale Einwoh-
nerregister der DDR (ZER) ist am 31.12.2005 
außer Kraft getreten. Die Verwendung des ZER 
ist jedoch nach wie vor unerlässlich, so dass 
diese Überprüfung erneut ermöglicht werden 
soll.  

 

 Ende diesen Jahres läuft außerdem die Mög-
lichkeit der so genannten Regelanfrage im öf-
fentlichen Dienst aus. Es werden nun neue Re-
gelungen für diejenigen Personengruppen in 
gesellschaftlich und politisch verantwortungsvol-
len Funktionen geschaffen, bei denen auf eine 
Überprüfungsmöglichkeit nicht verzichtet wer-
den kann. Diese Abfragemöglichkeit wird auf 
fünf Jahre befristet. Die Herausgabe bestimmter 
Unterlagen soll im übrigen nicht nur zur Aufar-
beitung der Tätigkeiten des Staatssicherheits-
dienstes, sondern darüber hinaus des gesamten 
Herrschaftsapparates der ehemaligen DDR und 
der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone 
dienen. Um diesen Aspekt der Aufarbeitung zu 
stärken, wird der Zugang für Wissenschaft, For-
schung und Medien zu den Stasi-Unterlagen 
erweitert.  

 

Kein Schlussstrich unter die Aufarbeitung 

Mit der Neuregelung wird kein Schlussstrich un-
ter die Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer 
Herrschaftsmechanismen gezogen. Vielmehr 
werden differenzierte Überprüfungsmöglichkei-
ten fortentwickelt sowie die wissenschaftlichen 
Zugangsmöglichkeiten zu den Unterlagen der 
Birthler-Behörde unter Wahrung der schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen erweitert. 

Stärkung der Menschenrechtspolitik 

Im Rahmen der Debatte zur Menschenrechtspoli-
tik legten die Koalitionsfraktionen zwei Anträge 
vor, in denen die Stärkung der Menschenrechts-
politik der Europäischen Union (Drs. 16/3607) 
und die Solidarität mit verfolgten Christen und 
anderen verfolgten religiösen Minderheiten (Drs. 
16/3608) gefordert werden. 

 

 Im Antrag zur Stärkung der Menschenrechtspoli-
tik in der EU begrüßt der Bundestag den 
ent­sprechenden Schwerpunkt der deutschen 
Ratspräsidentschaft. An die Bundesregierung 
geht die Aufforderung, Menschenrechtspolitik in 
der EU stärker zu institutionalisieren. Dies bein-
haltet auch, in den anstehenden EU-Beitritts-
verhandlungen auf die Einhaltung der Menschen-
rechte als ein wesentliches Kriterium für die Bei-
trittsfähigkeit zu drängen. In der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik soll das vielfältige 
Instrumentarium zur Verbesserung der Men-
schenrechte genutzt und in alle EU-Friedens-
missionen Menschenrechtsbeobachter mit einem 
starken Mandat integriert werden. Bei der Umset-
zung der menschenrechtlichen EU-Leitlinien müs-
se ein Schwerpunkt auf den Schutz von Men-
schenrechtsverteidigern, den Kampf gegen Folter 
und den Schutz von Kindern in bewaffneten Kon-
flikten gelegt werden. Auch solle sich die Bundes-
regierung dafür einsetzen, dass im Anti-Terror-
Kampf die uneingeschränkte Achtung der Men-
schenrechte und insbesondere das absolute Fol-
terverbot gilt. 

 

 In einem zweiten Antrag zur Solidarität mit ver-
folgten Christen und anderen verfolgten religiö-
sen Minderheiten wird die Religionsfreiheit als ein 
in internationalen Menschenrechtskonventionen 
verankertes Menschenrecht betont. 
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Insolvenzverfahren vereinfachen 

Der Bundestag hat in 1. Lesung einen Gesetz-
entwurf der Bundesregierung beraten, der das 
Regelinsolvenzverfahren ändern soll (Drs. 
16/3227). Der Entwurf verfolgt das Ziel, die seit 
Inkrafttreten der Insolvenzordnung aufgetrete-
nen und von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Insolvenzrecht“ aufgezeigten Defizite in diesem 
Verfahren zu beheben. Am 1. Januar 1999 war 
die Insolvenzordnung in Kraft getreten und hat 
damit die Konkursordnung abgelöst. 

 

Auswahl des Insolvenzverwalters geändert 

Der Schwerpunkt der Änderungen liegt auf der 
Auswahl des Insolvenzverwalters. Es ist vorge-
sehen, so genannte geschlossene Listen zu ver-
bieten, in die Bewerbungen als Insolvenzverwal-
ter nur aufgenommen werden, wenn eine Per-
son ausscheidet. Damit soll klargestellt werden, 
dass der Insolvenzverwalter aus dem Kreis aller 
zur Übernahme bereiten Personen ausgewählt 
werden muss. Der Gesetzentwurf folgt damit 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. 
Es ist auch vorgesehen, dass künftig öffentliche 
Bekanntmachungen in Insolvenzsachen nur 
noch über das Internet vorgenommen werden. 

 

 Unter Regelinsolvenzverfahren versteht man 
das allgemeine Verfahren, wenn keine besonde-
ren Verfahrensarten wie das Verbraucherinsol-
venzverfahren oder das Nachlassinsolvenzver-
fahren zur Anwendung kommen. Das Regelin-
solvenzverfahren gilt z. B. für Unternehmen und 
Selbständige. 

Besserer Schutz für Stalking-Opfer 

Stalking-Opfer werden in Zukunft besser ge-
schützt. Hierzu hat der Bundestag in dieser Wo-
che das Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher 
Nachstellungen (Drs. 16/575, 16/3641) in 2./3. 
Lesung verabschiedet. 

 

 Unter Stalking versteht man das fortgesetzte 
Verfolgen oder Belästigen einer anderen Person. 
Im Strafgesetzbuch wird dazu ein neuer Straftat-
bestand der „Nachstellung“ geschaffen. Es ist 
vorgesehen, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren bestraft werden kann, wer einem Men-
schen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 
seine räumliche Nähe aufsucht, telefonisch, per 
Email oder über Dritte Kontakt herzustellen ver-
sucht, unter missbräuchlicher Verwendung der 
Daten des Opfers Bestellungen von Waren oder 
Dienstleistungen veranlasst oder andere ver-
gleichbare Handlungen vornimmt. 

 

Einführung einer Deeskalationshaft 

Eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren droht demjenigen, der das Opfer, einen 
Angehörigen des Opfers oder dem Opfer nahe-
stehende Personen durch die Tat in die Gefahr 
des Todes oder einer schweren Gesundheitsbe-
schädigung bringt. Werden das Opfer oder Ange-
hörige und nahestehende Personen durch die 
Handlungen sogar getötet, droht dem Täter eine 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf ist nun 
auch eine so genannte Deeskalationshaft vorge-
sehen: Ein besonders gefährlicher Stalker kann 
unter bestimmten Voraussetzungen in Untersu-
chungshaft genommen werden, um dadurch vor-
hersehbaren schwersten Straftaten vorzubeugen. 
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Zweites Justizmodernisierungsge-
setz 

 

Der Bundestag hat das 2. Justizmodernisie-
rungsgesetz in 2./3. Lesung beschlossen (Drs. 
16/3038, 16/3640). Das Gesetz enthält ein Bün-
del von Maßnahmen aus nahezu allen Berei-
chen der Justiz und setzt damit Maßnahmen 
des 1. Justizmodernisierungsgesetzes von 2004 
fort. 

 

Anpassungen an die aktuellen Herausforde-
rungen 

Die Justiz steht vor einer Vielzahl verschiedener 
Herausforderungen durch Sparzwänge der öf-
fentlichen Haushalte, aufgrund der wachsenden 
Komplexität des materiellen Rechts und auch 
durch den zunehmenden europäischen Einfluss. 
Das Gesetz enthält daher zahlreiche verfahrens-
rechtliche Änderungen, die das gerichtliche Ver-
fahren zügiger und verständlicher gestalten. 

 

Stärkung des Opferschutzes 

Neu ist auch eine europarechtlich gebotene Re-
gelung über die Anerkennung ausländischer 
juristischer Abschlüsse für die Zulassung zum 
Referendariat in Deutschland. Auch der Opfer-
schutz im Strafverfahren wird weiter gestärkt wie 
z. B. durch Vorrang von Wiedergutmachungs-
pflichten des Täters bei Geldstrafen. Im Jugend-
strafverfahren wird ein Anwesenheitsrecht auch 
der Erziehungsberechtigten und gesetzlichen 
Vertreter des Opfers während der Verhandlung 
verankert. In ganz bestimmten Fällen wird künf-
tig die Nebenklage auch im Jugendstrafverfah­-
ren zugelassen. Weitere Änderungen sieht der 
Entwurf auch im Kostenrecht vor. 

Festsetzung der Beitragssätze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

Am 30. November 2006 wurde in 2./3. Lesung 
der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen über 
die Senkung des Beitrags zur Arbeitsförderung, 
die Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung und der Beiträge und 
Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der 
Landwirte für das Jahr 2007 (Drs. 16/3268, 
16/3637) beschlossen. Das Gesetz soll zum 1. 
Januar 2007 in Kraft treten. 

 

 Verlässlichkeit und nachhaltig finanzielle Stabili-
tät sind die Leitlinien sozialdemokratischer Ren-
tenpolitik. Ein wesentliches Ziel der Bundesregie-
rung und der Koalitionsfraktionen ist es, den Bei-
tragssatz der allgemeinen Rentenversicherung 
bis zum Jahr 2010 nicht über 19,9 Prozent anstei-
gen zu lassen. 

 

 Der Beitragssatz der allgemeinen Rentenversi-
cherung ist unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Einnahmen und Ausgaben so zu ges-
talten, dass die Mindestnachhaltigkeitsrücklage 
zum Jahresende 0,2 Monatsausgaben erreicht. 
Um das einzuhalten, wäre der Beitragssatz 2007 
auf 19,7 Prozent angestiegen. Nach derzeitiger 
Einschätzung hätte dies zur Folge gehabt, dass 
er für das Jahr 2008 bereits 19,9 Prozent über-
stiegen und bei 20,1 Prozent gelegen hätte. Wird 
der Beitragssatz bereits 2007 auf 19,9 Prozent 
festgesetzt, ergibt sich zum Jahresende 2007 
eine höhere Nachhaltigkeitsrücklage, so dass 
nach den derzeitigen Annahmen der Beitragssatz 
von 19,9 Prozent auch ohne zusätzlichen Finan-
zierungsbedarf in den darauf folgenden Jahren 
gehalten werden kann. Außerdem wurde in dem 
Gesetzentwurf die Senkung des Beitrags zur Ar-
beitsförderung von 4,5 Prozent auf 4,2 Prozent 
festgeschrieben. 
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Beschäftigung Schwerbehinderter im 
öffentlichen Dienst des Bundes 

Der Bundestag hat den Bericht der Bundesre-
gierung über die Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen im öffentlichen Dienst des Bundes 
(Drs. 16/1100) debattiert. Der Bericht zeigt, dass 
die Beschäftigungssituation schwerbehinderter 
Menschen beim Bund sich im Jahre 2004 weiter 
stabilisiert hat. Die Beschäftigungsquote lag mit 
7,1 Prozent auf der Höhe des Vorjahres und 
deutlich über der geforderten Beschäftigungs-
quote von 5 beziehungsweise 6 Prozent. 

 

„job - Jobs ohne Barrieren“ 

Für die Verbesserung der Beschäftigungssituati-
on ist ein tragfähiges Netzwerk mit anderen Ak-
teuren in der Behindertenpolitik notwendig. Im 
Rahmen der initiative „job - Jobs ohne Barrie-
ren" macht die Bundesregierung Erfahrungen 
von Unternehmen und Projekten auf diesem 
Gebiet bekannt und stellt sie für andere Unter-
nehmen zur Nachahmung zur Verfügung. Part-
ner der Initiative sind Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten, Behindertenverbände und -organisationen, 
die Bundesagentur für Arbeit, die Integration-
sämter, Rehabilitationsträger sowie Rehabilitati-
ons­dienste und -einrichtungen, der Beirat für 
Teilhabe behinderter Menschen und weitere 
Organisationen. Die Fortführung dieser Initiative 
wurde im Koalitionsvertrag ausdrücklich verein-
bart. 

 

 Zukünftig wird - auch im Zuge der Entbürokrati-
sierung - die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen im öffentlichen Dienst des Bundes 
nicht mehr gesondert dargestellt, sondern im 
Rahmen des Berichts über die Lage der behin-
derten Menschen und die Entwicklung ihrer 
Teil­habe. Dieser Bericht wird einmal in der Le-
gislaturperiode erstattet. 

Fahrradtourismus fördern 

 

Den Fahrradtourismus in Deutschland umfassend 
zu fördern, ist das Ziel eines gemeinsamen An-
trags von CDU/CDU und SPD (Drs. 16/3609). 
Über 50 Prozent der Fahrradtouristen entschie-
den sich für einen Urlaub im Inland. Die Nachfra-
ge aus dem Ausland nach radtouristischen Ange-
boten in Deutschland ist ebenfalls groß. Die Att-
raktivität des Fahrradtourismus führt nicht nur zu 
Wachstum im Tourismus, sondern wirkt sich auch 
bei Fahrradunternehmen positiv aus. 

 

 Die Bundesregierung wird aufgefordert zu prü-
fen, ob beim Bundesverkehrsministerium eine 
länderübergreifende Koordinierungsstelle einge-
richtet werden kann, die sich um die Weiterent-
wicklung und Vereinheitlichung der Infrastruktur 
sowie um die Abstimmung zwischen Bundesmi-
nisterien und den Ländern und Kommunen küm-
mern kann. 

 

 Ebenso sollen Länder und Kommunen den Aus-
bau und die einheitliche Ausschilderung von Rad-
wegen voranbringen. Die Regierung wird ferner 
aufgerufen, zusammen mit den Ländern Aus- und 
Neubauten von Radwegen in der Nähe von Flüs-
sen und Wasserwegen in Angriff zu nehmen. 
Darüber hinaus muss die Qualität der touristi-
schen und baulichen Infrastruktur entlang der 
Radfernrouten regelmäßig geprüft werden. Vor-
geschlagen wird darüber hinaus die Errichtung 
einer zentralen Stelle für die Vermarktung des 
Fahrradtourismus. Die fahrradtouristischen Ange-
bote sollen stärker mit dem Städte- und Kulturtou-
rismus sowie mit wassertouristischen Angeboten 
vernetzt werden. Schließlich sollen sich Länder 
und Gemeinden darum bemühen, die Verkehrssi-
cherheit für Radfahrer zu verbessern. 
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Sensible Ökosysteme in der Tiefsee 
besser schützen 

Angesichts der zunehmenden Gefährdung der 
ökologischen Unversehrtheit der Weltmeere for-
dern die Koalitionsfraktionen die Bundesregie-
rung mit dem Antrag „Sensible Ökosysteme in 
der Tiefsee besser schützen“ (Drs. 16/3089, 
16/3624) auf, sich in den internationalen Gre-
mien auf EU- und UN-Ebene nachdrücklich für 
einen gezielten Schutz der maritimen Lebens-
räume einzusetzen.  

 Die Bundesregierung wird unter anderem auf-
gefordert, sich für verstärkte Bemühungen zur 
Erforschung der ökologischen Zusammenhän-
ge, den Schutz der Tiefsee und die Einrichtung 
ent­sprechender Schutzgebiete sowie ein Ver-
bot ökologisch zerstörerischer und die Förde-
rung nachhaltiger Fischereipraktiken inklusive 
der dafür notwendigen Kontrollen und Sanktio-
nen einzusetzen. Dazu gehört auch der politi-
sche Dialog mit Schwellen- und Entwicklungs-
ländern über die Bedeutung des Schutzes der 
ökologischen Systeme der Tiefsee. Dort sollen 
über geeignete Maßnahmen der Aus- und Fort-
bildung sowie der Rechtsberatung in der Bevöl-
kerung und in der Fischereiindustrie ein Be-
wusstsein für die Schutzbedürftigkeit der Le-
bensräume und ein rechtlicher Rahmen ge-
schaffen werden.  

 

 Die Tiefsee wurde bislang zu wenig erforscht. 
Weniger als zehn Prozent der dort heimischen 
Lebewesen sind bekannt, die bestehenden 
Kenntnisse über die ökologischen Zusammen-
hänge, über Fischvorkommen, Strömungen so-
wie Nahrungs- und Temperaturverteilung sind 
rudimentär. Über die Rückseite des Mondes ist 
mehr bekannt als über die Tiefsee. Die Nutzung 
des maritimen Lebensraums steht in einem per-
manentem Spannungsfeld mit der Wahrung der 
Meeresökologie. 

Telekommunikationsgesetz mit mehr 
Verbraucherschutz  

Das in 2./3. Lesung beschlossene Gesetz zur 
Änderung telekommunikationsrechtlicher Vor-
schriften (TKG, Drs. 16/2581, 16/3635) dient dem 
Ziel, Investitionen zu fördern, den Wettbewerb zu 
stärken und den Verbraucherschutz weiter zu 
verbessern. 

 

 Beim Verbraucherschutz setzt das neue TKG auf 
mehr Transparenz, Jugendschutz und Kosten-
kontrolle. Neu aufgenommen wurde eine Konkre-
tisierung der Anzeigepflicht für den Preis. Er 
muss zukünftig deutlich lesbar dargestellt und für 
Premium-SMS ab zwei Euro auch bestätigt wer-
den. Durch weitere Maßnahmen für Mehrwert-
dienste, zum Beispiel der Preisansagepflicht, 
konnten die Preisobergrenzen für Festnetz und 
Mobilfunk (drei Euro pro Minute) einheitlich gere-
gelt werden. 

 

 Um Anreize für innovative Investitionen in neue 
Märkte zu setzen, werden diese zunächst nicht 
reguliert, soweit hierdurch keine langfristigen 
Wettbewerbsbehinderungen entstehen. Neu auf-
genommen wurde eine Definition für neue Märk-
te, wonach diese Dienste und Produkte voraus-
setzen, die sich von vorhandenen Diensten und 
Produkten erheblich unterscheiden und diese 
nicht nur ersetzen. Die Entscheidung, ob ein neu-
er Markt vorliegt, bleibt der Bundesnetzagentur 
überlassen. An anderer Stelle wurden die berech-
tigten Anliegen der Wettbewerbsunternehmen 
hinsichtlich einer verbesserten Regulierungspra-
xis aufgegriffen. Dies betrifft insbesondere die 
Einführung einer Antragsfrist und die Straffung 
des Standardangebotsverfahrens. 
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